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Verordnung zur Einführung des Berufsbildes und 
Berufsprofils des Kinderkrankenpflegers*  

 
 
Nach Einsichtnahme in Art. 6, Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 502 vom 30. 
Dezember 1992 zur Neuordnung der Bestimmungen für das Gesundheitswesen gemäß 
Art. 1 des Gesetzes Nr. 421 vom 23. Oktober 1992 in der Fassung des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 517 vom 7. Dezember 1993; 
angesichts der Tatsache, dass im Sinne obengenannter Bestimmungen dem 
Gesundheitsministerium die Aufgabe zukommt, mit eigenem Dekret die auszubildenden 
Berufsbilder der Krankenpflege, der medizinisch-technischen Berufe und der 
rehabilitativen Berufe - mit den entsprechenden Profilen - festzulegen; 
angesichts der Tatsache, dass die Berufsbilder durch eigene Bestimmungen zu 
definieren sind; 
angesichts der Tatsache, dass das Berufsbild des Kinderkrankenpflegers einzuführen ist; 
nach Einsichtnahme in die Stellungnahme des Obersten Gesundheitsrates vom 15. Mai 
1996; 
nach Anhörung der Stellungnahme der Generalversammlung des Staatsrates vom 19. 
Dezember 1996; 
nach Einsichtnahme in das Schreiben vom 17. Januar 1997, mit dem der Entwurf der 
Verordnung gemäß Art. 17, Abs. 3 des Gesetzes Nr. 400 vom 23. August 1988 an den 
Ministerpräsidenten übermittelt wurde; 
 

ERLÄSST DAS GESUNDHEITSMINISTERIUM 
 
folgende Verordnung: 
 
Artikel 1 

1. Es wird das Berufsbild des Kinderkrankenpflegers mit folgendem Profil 
eingeführt: Der Kinderkrankenpfleger ist für die pädiatrische Krankenpflege 
verantwortlich; er verfügt über ein berufsbefähigendes Universitätsdiplom und 
ist in das entsprechende Berufsverzeichnis eingetragen. 

2. Die Kinderkrankenpflege umfasst die Bereiche Prävention, Behandlung, 
Palliativtherapie und Rehabilitation mit fachlichen, beziehungsbezogenen und 
erzieherischen Aufgaben. Ihre wichtigsten Funktionen sind die Prävention von 
Krankheiten, die Versorgung von kranken und behinderten Kindern und 
Jugendlichen sowie die Gesundheitserziehung. 

3. Kinderkrankenpfleger 
a) beteiligen sich an der Erhebung des körperlichen und psychischen 
Gesundheitsbedarfs von Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien; 
b) erkennen den pädiatrischen Pflegebedarf und erstellen die entsprechenden 
Ziele; 
c) planen die kinderkrankenpflegerischen Versorgungsleistungen, führen diese 
durch und bewerten sie; 



d) beteiligen sich: 
   1) an Maßnahmen im Bereich der Gesundheitserziehung für Familien und für 
die gesamte Gemeinschaft; 
   2) an der Pflege gesunder Kinder und Jugendlicher im Rahmen von 
Programmen zur Gesundheitsförderung sowie zur Prävention von Krankheiten  
und Unfällen; 
   3) an der Versorgung von Neugeborenen in der ambulanten Pflege, in der 
Hauskrankenpflege und im Krankenhaus; 
   4) an der Versorgung von Minderjährigen mit akuten und chronischen 
Erkrankungen in der ambulanten Pflege, in der Hauskrankenpflege und im 
Krankenhaus; 
   5) an der Versorgung von Jugendlichen im Rahmen von 
Präventionsprogrammen und Maßnahmen zur sozialmedizinischen 
Unterstützung. 
 
e) gewährleisten die fachgemäße Anwendung der diagnostisch-therapeutischen 
Verschreibungen; 
f) arbeiten alleine und zusammen mit anderen Fachkräften des Gesundheits- und 
Sozialwesens; 
g) greifen bei Bedarf im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die Unterstützung von 
Hilfspersonal zurück. 
 

4. Kinderkrankenpfleger beteiligen sich an der Ausbildung des Hilfspersonals und 
leisten einen direkten Beitrag zur Aktualisierung des eigenen Berufsprofils. 

5. Kinderkrankenpfleger üben ihre berufliche Tätigkeit – als Angestellte oder 
freiberuflich - in öffentlichen oder privaten Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, in der ambulanten Versorgung und in der 
Hauskrankenpflege aus. 

 
Art. 2 
Das gemäß Art. 6, Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 502 vom 30. Dezember 
1992 in geltender Fassung erworbene Universitätsdiplom des Kinderkrankenpflegers 
befähigt zur Berufsausübung unter der Bedingung, dass der Inhaber oder die Inhaberin 
des Diploms in das jeweilige Berufsverzeichnis eingetragen ist.    
 
 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 


